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Zusammenfassung: Die systematische Untersuchung der Proxeniedekrete aus den 

pontisch-griechischen Gemeinden begann der Autor 2007 als Humboldt-Stipendiat an der 
Universität Trier. Die seither fortgeführten Untersuchungen haben zu einer monographi-
schen Zusammenstellung von 174 Proxenieurkunden mit eingehenden Kommentaren und 
übergreifenden Auswertungen geführt (Cojocaru 2016a). Unter den vielen Aspekten, 
welche hier zu berücksichtigen sind, versucht man im bescheidenen Rahmen dieses Bei-
trages nur drei Fragestellungen zusammenfassend zu erörtern, die zu einem besseren 
Verständnis der Außenbeziehungen der griechischen Städte in der Antike beitragen kön-
nen. Gemeint sind die geographische Verteilung nach ethnika der proxenoi im 
Schwarzmeerraum, die Personen aus dem Schwarzmeerraum als proxenoi in anderen 
Regionen der oikoumene, sowie die Empfänger der Proxenie als Vermittler der auswärti-
gen Kontakte in pontischen Städten.  

Rezumat: Autorul a început cercetarea sistematică a decretelor de proxenie din co-
munităţile grecești pontice în 2007, ca bursier al fundaţiei Alexander von Humboldt la 
Universitatea din Trier. Investigațiile care au continuat de atunci au condus la o catalo-
gare monografică a 174 de documente, însoţite de comentarii detaliate și interpretări 
cprinzătoare (Cojocaru 2016a). Dintre numeroasele probleme care ar putea fi readuse cu- 
folos în discuţie, în limitele de spaţiu permise de acest articol, se atrage atenţia doar 
asupra a trei aspecte care pot contribui la o mai bună înțelegere a relațiilor externe ale 
cetăţilor grecești antice. Este vorba despre distribuția geografică în conformitate cu eth-
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nikon-ul proxenilor din spaţiul pontic, despre pontici atestaţi ca proxenoi în alte regiuni 
ale oikoumenei şi despre beneficiari ai decretelor de proxenie ca mijlocitori ai relaţiilor 
externe ale cetăţilor pontice. 

 

Wenn wir über die Existenz von spezifischen Kontaktzonen in Europa spre-

chen, die bereits in der Antike bekannt waren, ist die Schwarzmeerregion unzwei-

felhaft eine der wichtigsten, von der griechisch-römischen schriftlichen Tradition 

erstellte Kontaktzone zwischen den Gesellschaften unterschiedlicher politischer, 

sozial-ökonomischer und kultureller Komplexität. Im Falle der pontischen Städte 

ist das Problem von besonderem Interesse. Denn wir haben es hier neben den 

apoikoi und epoikoi mit ihren Nachfolgern und neben den „Fremden“ aus der grie-

chischen und römischen Welt, die ein entsprechendes Ethnikon tragen, auch mit 

„Einwanderern“ aus dem Hinterland zu tun, die Aufnahme in die Stadtbürger-

schaft fanden. Die Herkunft der letzteren lässt sich, wenn überhaupt, nur über 

ihre Personennamen ermitteln. An dieser Stelle habe ich keine Möglich-keit, in die 

Einzelheiten dieses Sachverhalts einzugehen, aber meine früheren Untersuchun-

gen zur Bevölkerung der nördlichen und nordwestlichen Schwarz-meerküste 

sollten darauf hinweisen, wie interessant diese Konstellation ist1. Unter den vielen 

Aspekten, welche hier zu berücksichtigen sind, versuche ich im be-scheidenen 

Rahmen dieses Vortrages nur drei Fragestellungen zusammenfassend zu erörtern, 

die zu einem besseren Verständnis der Außenbeziehungen der griechischen Städ-

te in der Antike beitragen können. Gemeint sind die geographische Verteilung 

nach ethnika der proxenoi im Schwarzmeerraum (Taf. I-II), die Personen aus dem 

Schwarzmeerraum als proxenoi in anderen Regionen der oikoumene (Taf. III-IV), 

sowie die Empfänger der Proxenie als Vermittler der auswärtigen Kontakte in 

pontischen Städten. Mein Fallstudium basiert auf der systematischen Untersu-

chung von etwa 250 Proxenieurkunden, die 2016 zu einer monographischen 

Zusammenstellung mit eingehenden Kommentaren und übergreifenden Auswer-

tungen geführt hat2. 

 

 
1 Mein Beitrag stellt eine monographische Untersuchung zur Bevölkerung der nördli -

chen und nordwestlichen Schwarzmeerküste vom 6. bis zum 1. Jh. v. Chr. dar, die auf dem 
Inschriftenmaterial der Region basiert. Der Katalog der Personennamen enthält 4.241 Per -
sonen als Träger von 1.873 verschiedenen Namen. Diese gliedern sich folgendermaßen auf: 
3.553 Personen mit 1.378 griechischen Namen, 186 Personen mit 125 nichtgriechischen 
Namen, 29 Personen mit 19 kleinasiatischen Namen, 27 Personen mit 16 Lallnamen, 59  
Personen mit 29 Orts- und Volksnamen als Personennamen, 53 Personen mit 46 Namen 
unsicherer Herkunft, 124 „Fremde“ als Träger von etwa 100 Namen, 210 Bewohner der 
nördlichen und nordwestlichen Schwarzmeerküste in der „Fremde“ als Träger von 160 
Namen (siehe COJOCARU 2004, 414, 428). Die „Fremdheit“ machte ich natürlich nicht 
ausschließlich an Ethnika fest. Außerdem heißt es im Umkehrschluss keineswegs, dass jede 
Person ohne Ethnikon ein Bürger ist. 

2 COJOCARU 2016a; vgl. BUZOIANU 2017, JAJLENKO 2017a, RUSCU 2017, 
BELOUSOV 2018. 



DIE AUSWÄRTIGEN BEZIEHUNGEN PONTISCHER STAATEN 
 

55 

I. Die geographische Verteilung nach ethnika der proxenoi im Schwarz-

meerraum 

Während die frühesten Belege aus den ionischen apoikiai im 5. Jh. v. Chr. nur 

innerpontische Beziehungen von Olbia mit Sinope und Herakleia beweisen3, bzw. 

einige durch antike Autoren bestätigte Handelskontakte zwischen dem Bospora-

nischen Reich und Athen4, stehen uns mit dem nächsten Jahrhundert die 

Hinweise auf viel intensivere und abwechslungsreichere Kontakte zur Verfü-

gung5. Im Netzwerk der geehrten proxenoi – vor allem durch die Bürgerschaft von 

Olbia – befinden sich praktisch alle größeren Städte des Schwarzmeerraumes 

(Taf. I-II). Unter den außerpontischen poleis bieten Antiochia, Athen, Chios, Kos, 

Milet, Mytilene, Orchomenos in Arkadien, Rhodos, Samothrake und Smyrna eine 

sichere, aber gewiss unvollständige Liste6, der Stadtstaaten, mit welchen ponti-

sche Ionier sowohl Handelsbeziehungen als auch politische, kultische und kultu-

relle Kontakte unterhielten. Im ersten Jahrhundert v. Chr. ergänzen das Bild 

Heraion Teichos und Tarsos7, obwohl die Proxenie kaum mehr eine wichtige Rolle 

im Vergleich zu den vergangenen Jahrhunderten spielt. Mit Ausnahme einer Stel-

le bei Ovid8, die besagt, dass ein Ausländer in Tomis noch während der Herr-

schaft des Augustus mit der immunitas [= ἀτέλεια] belohnt werden konnte, 

gewährt nach der Zeitenwende nur Olbia proxenia kai politeia9. Dazu ist der Brief 

von Ovinius Tertullus an die Magistrate, den Rat und Demos von Tyras von Inte-

resse10, der das Recht auf die Staatsbürgerschaft der polis und die damit verbun-

dene Zollfreiheit für die in kommerziellen Netzwerken beteiligten Aus-länder 

noch in der Severerzeit erwähnt. 

Im Fall der dorischen apoikiai11 bemerkt man eine größere Offenheit von   

Mesambria zum thrakischen Hinterland, sowie intensive und dauerhafte Bezie-

hungen von Chersonesos zu den südpontischen poleis, unter denen der Metropole 

Herakleia ein besonderer Platz zukommt. Kallatis erfordert Aufmerksamkeit in 

einem größeren Ausmaß in Bezug auf die unterhaltenen Außenbeziehungen in 

hellenistischer Zeit. So war die Stadt im 3. Jh. zumindest für Eleia, Mytilene und 

Paros von Interesse, als Herkunftsorte von vier proxenoi, deren Ethnikon in den 

bis auf uns gekommenen Dokumenten erhalten wurde. Außerdem bestätigen die 

 
3 NO 1 (vgl. IGDOP 1); NO 2 (vgl. VINOGRADOV 1997, S. 188, Anm. 86); SEG 31, 701 

(vgl. VINOGRADOV 1981, S. 74; BE 1982, 235; IGDOP 5). 
4 Isoc. 17,57; Dem. 20,31. 
5 Für ein zusammenfassendes Bild s. jetzt COJOCARU 2016a, S.  234, Taf. VIII. 
6 In vielen Fällen erlaubt der Erhaltungszustand der Inschriften bestenfalls nur die 

Formulierung von Vermutungen bezüglich des Herkunftsortes der proxenoi. 
7 IGBulg I2 43 (vgl. IGBulg V 5018); IGBulg I2 392. 
8 Ov. Pont. 4,9,101–103: nec mihi credideris: extant decreta, quibus nos / laudat et inmunes 

publica cera facit. / Conveniens miseris et quamquam gloria non sit / proxima dant nobis oppida 
munus idem. 

9 Besonders NO 45 (vgl. SEG 3, 584). 
10 IOSPE I² 4; vgl. IOSPE I3 I 12. 
11 Für ein zusammenfassendes Bild s. jetzt COJOCARU 2016a, S. 235, Taf. IX.  
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Belege von Kallatianoi als proxenoi in allen wichtigeren Städten des Schwarzmeer-

raumes (Chersonesos, Dionysopolis, Histria, Mesambria, Odessos, Olbia, Sinope) 

die herausragende Stellung von Kallatis in hellenistischer Zeit. In Byzantion und 

Kalchedon ist die Proxenie durch wenige spätere Inschriften bezeugt, die Infor-

mation wird aber durch die große Zahl der als proxenoi in anderen Regionen der 

oikoumene belegten Bürger der beiden Stadtstaaten ergänzt. 

Legen wir zum Schluss des ersten Teiles meines Beitrages eine diachrone 

Perspektive an, so datiert der erste Beleg − eine Atelie aus Olbia für einen      

Sinopier (NO 1) − in die zweite Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. Der letzte datierbare Be-

leg ist der Brief, den Ovinius Tertullus im Jahr 201 n. Chr. an Tyritai sandte12. So 

kann man mit aller Gewissheit sagen, dass die Proxenie als eine besondere Insti -

tution sowohl der zwischenstaatlichen Beziehungen im Schwarzmeerraum als 

auch für die Kontakte der pontisch-griechischen Gemeinden außerhalb des Pontos 

Euxeinos fast sieben Jahrhunderte lang Bestand hatte. 

 

II. Personen aus dem Schwarzmeerraum als proxenoi in anderen Regionen 

der oikoumene  

Im Vergleich zu den 174 Belegen von ateleia, proxenia und politeia im 

Schwarzmeerraum stehen uns außerhalb desselben nur 75 Dokumente des glei-

chen Charakters zur Verfügung13. Noch bezeichnender ist die Verteilung der au-

ßenpontischen Inschriften nach ethnika der Geehrten. Unter den ionischen   

apoikiai (Taf. III)14 distanziert sich Sinope mit neun Dokumenten, gefolgt von Olbia 

(drei), Amisos (zwei) und Apollonia (zwei). Für Dionysopolis, Histria, Odessos, 

Tomis und Tyras kennen wir kein außerpontisches Proxeniedekret von Interesse. 

Unter den dorischen apoikiai (Taf. IV)15 steht Byzantion mit 28 Dokumenten weit 

aus, gefolgt von Herakleia (11) und Kalchedon (8). Die Chersonesitai mit fünf Bele-

gen, die Kallatianoi mit zwei und die Mesambrianoi mit einem Proxeniedekret zäh-

len kaum in anderen Regionen der oikoumene und eigentlich nur im Kultkon-text, 

bei dem Besuch der panhellenischen Heiligtümer. Zu den oben erwähnten Zahlen 

wären vier weitere Belege von ateleia oder proxenia für die Bosporanoi   außerhalb 

des Pontos Euxeinos hinzuzufügen. 

Ausgehend von den oben genannten Angaben spielten nur Byzantion,      

Herakleia, Sinope und Kalchedon im 4.-2. Jh. v. Chr. eine besondere Rolle bei der 

Verleihung der proxenia im östlichen Mittelmeerraum. Weitere Belege unterstrei-

chen die vor allem mit Delphi, Delos und Oropos gepflegten Kultbeziehungen, 

möglicherweise auch die Interessen von Athenern für die Tradition der Handels-

kontakte mit einem Raum, der für die Ausfuhr von Getreide und Sklaven beson-

 
12 Siehe Anm. 10 oben. 
13 Vgl. eine frühere ausführlichere Diskussion bei COJOCARU 2016a, S. 236 -248 (Men-

schen aus dem Schwarzmeerraum als proxenoi in anderen Regionen der oikumene). 
14 Vgl. COJOCARU 2016a, S. 246, Taf. X. 
15 Vgl. COJOCARU 2016a, S. 247, Taf. XII.  
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ders wichtig war. So wurden 347/6 v. Chr. in Athen die Auszeichnungen für Spar-

tokos, Pairisades und Apollonios, die Söhne von Leukon I., beschlossen16. Aus der 

Sicht der Proxenie-Entwicklung im Schwarzmeerraum bemerkt man als interes-

sant die Lobverkündigung für die Gesandten Σῶσις und Θεοδόσιος, die zum 

Bankett als Gäste im Prytaneion geladen wurden, da beide die am Bosporos ange-

kommenen Athener als Gäste gepflegt hatten17. Es ist zu bemerken, dass den 

beiden die proxenia mit dazugehörigen Privilegien nicht gewährt wurde, wie im 

Fall von Sochares (?), dem Sohn des Chares, aus Apollonia18, der die Methonier 

gegen König Philipp II. unterstützte. Aber wir kennen auch Bosporaner, die das 

Proxenie-Recht erhalten, wie Ἡροφάνης Εὐμηλ[ί]δου Παντικαπαείτη[ς], erwähnt in 

einem Katalog von Chios19. Unter den im vierten Jahrhundert datieren Dokumen-

ten sei hier auch ein interessantes Dekret erwähnt, das die enge Beziehung zwi-

schen Sinope und Kos bezeugt, was sich in der Einführung eines Gesetzes zur 

Ehrung der Sinopier in der Heimat des Hippokrates wiederspiegelt20.  

Ebenfalls in Athen wurden im 4. Jh. besonders enge Beziehungen zu Herakleia 

Pontike gepflegt. Die aus drei fragmentarischen Inschriften bekannten Informati-

onen werden durch eine bedeutende Rede des Apollodoros gegen den proxenos 

Kallippos ergänzt21, was uns eine gute Vorstellung von der Funktionsweise der 

proxenia in einer bestimmten Situation erlaubt. Ebenfalls in Athen bekamen im 

vierten Jahrhundert Φιλῖνος und Ἀπελλῆς Ζω[π]ύρου aus Byzantion den Titel      

proxenos kai euergetes22. Das Netzwerk der ‘Meerenge-Königin’ umfasst aber sieben 

andere poleis außerhalb des Pontos Euxeinos: Theben in Böotien, Delphi, Delos, Kos, 

Chios, Oinoe (auf der Insel Ikaria) und Heraion (auf der Insel Samos). 

Aus dem 3. Jh. v. Chr. sind die meisten Erwähnungen der Menschen aus dem 

Schwarzmeerraum als proxenoi in anderen Regionen der oikumene erhalten. Aus 

Raumgründen kann ich an dieser Stelle nicht auf Details eingehen23 und stelle nur 

fest, dass es sich in den meisten Fällen um den Besuch von panhellenischen 

Heiligtümern handelt. 

Im 2. Jh. kennen wir nur neun Proxeniedekrete für pontische Ionier und   

Dorer außerhalb des Pontos Euxeinos. Zuerst bekam ein Unbekannter, Sohn des 

Dikaios, aus Herakleia, den proxenos-Titel in Delos24, so ebenfalls Θέων Μενίσκου 

Βυζάντιος25. In 192/1 gewährten die Delphier den Chersonesiten die promanteia 

 
16 IG II² 212 = Syll.3 206; vgl. MÜLLER  2010, S. 361-363. 
17 Z. 49-53: ἐπαινέσαι δὲ τοὺς πρέσβει[ς] | Σῶσιν καὶ Θεοδόσιον ὅτι ἐπιμελοῦνται τ[ῶ]|ν 

ἀφικ[ν]ουμένων Ἀθήνηθεν εἰς Βόσπορον [κα]|52ὶ καλέσαι αὐτοὺς ἐπὶ ξένια εἰς τὸ πρυτα[νε]|ῖον 
εἰς αὔριον. 

18 IG II² 130 (im Jahr 355/4 v. Chr.); vgl. AVRAM 2013, Nr. 395. 
19 VANSEVEREN 1937, S. 325-332, Nr. 6.A., r. 20. Vgl. AVRAM 2013, Nr. 2613. 
20 I.Cos ED 20, Z. 11-13: (…) [ἐ]πὶ ταῖς ἄλλαις τιμαῖς ταῖ[ς διδομέναις Σι]νωπεῦσι ἐγ Κῶι (…). 
21 Dem. 52,5. 
22 IG II² 76 (ca. 378/7 v. Chr.); IG II² 235 (340/39 v. Chr.). 
23 Für eine frühere ausführlichere Diskussion, s. COJOCARU 2016a, S. 238-240 & 242-245. 
24 IG XI 4, 797. 
25 IG XI 4, 779 & 780. 
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und deren Gesandten Φορμίων und Ἡρακλείδας die προξενία καὶ τὰ ξένια26. Die 

Kalchedonier Παυσίμαχος Διείου und Βόηθος Ἀθαναίωνος bekamen die proxenia in 

Maroneia (Thrakien)27 bzw. in Lindos (auf der Insel Rhodos)28. Die Olbiopoliten 

Ποσίδεος Διονυσίου29 und Διόδωρος Ἀρώτου30 haben sich vor der Gemeinschaft 

und dem Heiligtum von Delos verdient gemacht. Beide wurden mit fast den glei-

chen Privilegien wie Κοίρανος Παντικαπαιίτης ein Jahrhundert früher belohnt. Die 

ateleia wird aber nicht mehr erwähnt, was noch stärker den Kultcharakter der 

Beziehungen zwischen den Verleihern und den Empfängern unterstreicht. Das 

späteste Dokument, das in diesem Kontext vom Interesse wäre, ist ein im Jahr 100 

v. Chr. datiertes Proxeniedekret aus Mylasa (Karien), für Ποσειδώνιος Πολυχάρου 

Βυσζάντιος31. Ein noch späterer Beleg, nämlich das Ehrendekret von Delphi, um 

120 n. Chr., für Λάσιο[ς] Ἀγαθημέρ[ου Β]υζάντιος, gewährt noch die politeia, sagt 

aber nichts mehr über die proxenia32. 

 

III. Empfänger der Proxenie als Vermittler der auswärtigen Kontakte in 

pontischen Städten 

Am letzten Punkt meines Beitrages versuche ich, eine zusammenfassende 

Überlegung zu den Empfängern der Proxenie als Vermittler der auswärtigen Kon-

takte in pontischen Städten zu bieten. Das vage und in der Regel erbliche Mandat 

eines proxenos, gewährt durch die Volksversammlung und/oder den Rat einer 

Polis, und ausnahmsweise von einem Dynast, der die Praktiken der Poleis nach-

ahmt33, entspricht einer Vereinbarung, die bestimmte Privilegien und Pflichten 

zwischen einem Staat und einem einflussreichen Ausländer definiert34. 

Wie in anderen Regionen der griechischen Welt herrschen in den pontischen 

Dokumenten stereotype Qualitäten als Gründe für die Proxenieverleihung vor 

(Taf. V): ἀνὴρ ἀγαθός (Edelmann), ἄξιος (von großem Wert), δίκαιος (ehrlich), 

ἐπίσαμος (bemerkenswert), εὐγενής (adeliger Herkunft), εὔνους (wohlwollend), 

εὔτακτος (diszipliniert), ἴσος (fair gerecht), καλός (edel), πρόθυμος (voller Eifer), 

σώφρων (umsichtig, klug), φίλος (angenehm), φιλότιμος (großzügig). Diese Män-

ner, die solche edlen Eigenschaften besitzen und die seit dem dritten Jahrhundert 

auch unter dem Titel εὐεργέται (oder εὐεργέται τῆς/τᾶς πόλιος) identifiziert wer-

den, liefern wichtige Dienstleistungen für ihre Wahlheimat und deren einzelnen 

 
26 SGDI 2652 = Syll.³ 604. 
27 I.Thrak.Aig. E 177. 
28 I.Lindos 165.  
29 IG XI 4, 813. 
30 IG XI 4, 814. 
31 I.Mylasa I 103. 
32 FD III 4/1, 85: Λάσιο[ν] Ἀγαθημέρ[ου Β]υζάντιον | Δελφοὶ Δελφὸν καὶ βουλευτὴν | 

ἐποίησαν, καὶ τὰ ἄλλα τείμια ἔδοσαν |4 ὅσα τοῖς καλοῖς καὶ ἀγαθοῖς ἀνδράσι | δίδοται. 
ἄρχοντος Βαβ. Μαξίμου . 

33 Siehe früher COJOCARU 2016a, S. 16-21; vgl. COJOCARU 2013, S. 5606. 
34 Siehe ausführlicher COJOCARU 2016a, S. 194 -223 (Verliehene Privilegien). 

http://epigraphy.packhum.org/book/347?location=11
http://epigraphy.packhum.org/book/17?location=6
http://epigraphy.packhum.org/book/17?location=6
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Bürger, oder – laut des euphemistischen Ausdrucks der Kallatianer des 3. Jhs. 

v.Chr.: εὔνοοι καὶ πρόθυμοι ἐόντες [δ]ιατελοῦντι περὶ τὰμ πόλιν καὶ κοιν[ᾶ]ι καὶ ἰδίαι 

τοῖς ἀφικνουμένοις τῶμ πολιτᾶν παρέχονται χρείας35. Wenn die Angaben über die 

Berufe der Geehrten fehlen, wird angenommen, dass die meisten dieser kaloì   

kagathoí (edle Menschen) an kommerziellen Aktivitäten beteiligt sind. Dennoch 

gibt es genügend Informationen dafür, dass die Institution der Proxenie im 

Schwarzmeerraum nicht nur kommerzielle Interessen befolgte, wie seinerzeit      

P. Monceaux dachte. Beispielsweise finden wir unter den Geehrten (Taf. VI): im 

3. Jh. v.Chr. einen διδάσκαλος von Kallatis in Mesambria36; im 2. Jh. einen Berater 

von König Antiochos IV. in Byzantion und Kalchedon37, einen στραταγός des Kö-

nigs Mithridates VI. Eupator in Chersonesos38 sowie einen  δικαστάς und einen 

γραμματεύς von Milet in Byzantion39; im 1. Jh. n. Chr. einen πρεσβευτής von Hera-

kleia Pontike nach Rom, der im Interesse von Chersonesos agiert40 u.a.m.  

Die Personen, die in den griechischen Pontosgemeinden durch Proxenie-

beschlüsse geehrt wurden, unterschieden sich nicht nur im Beruf sondern auch im 

Status (Taf. VI). Viele verfügten über einen gewissen Einfluss in ihrer Heimat, wo 

sie die Interessen ihrer neuen Wahlheimat unterstützten. Z. B. ist der Olbiopolite 

Ababos nicht nur „der Beste in seiner Heimat“, sondern auch „an der Spitze der 

gesamten pontischen Bevölkerung“ und sogar „zur Kunde der Augusti gelangt“41. 

Mit vollem Recht hat schon F. Gschnitzer bemerkt, dass in seiner eigenen Heimat 

die Pflichten eines Proxenos als Gastgeber auch als Rechte zu sehen sind: Denn 

auf der Grundlage seiner Proxeniepflichten durfte er sich in öffentliche Angele-

genheiten einmischen, die ihn andernfalls nichts angingen42. Unter den lokalen 

Besonderheiten ist eine der interessantesten die Erwähnung als proxenos von   

 
35 ISM III 6, Z. 6-9. 
36 IGBulg I2 307 bis. Vgl. IGBulg I², addenda ; IGBulg V 5087; SEG 45, 870. 
37 I.Byzantion 1; I.Kalchedon 1. Vgl. MACK 2015, S. 121-122 (der auch Nikomedes von 

Kos erwähnt): „Although these monuments are comparatively unusual, the concerns which 
they reveal would have been much more generally shared and poleis certainly assumed that 
they were. Of course, not all courtiers would have been preoccupied to the same extent 
with their status in a specifically polis-based context when they participated in these     
polis-based institutions. However, proxenia, and other civic honours, could still have func-
tioned as objects of prestige in these instances, at least below the highest rank of courtiers, 
because royal courts were so closely intertwined with poleis. Courts would have been sub-
stantially composed of individuals for whom such grants were inextricably linked with 
prestige, and, hence, proxenia could have come to serve as a desirable indicator of status 
and influence at court among even those apparently unconnected with poleis”. 

38 IOSPE I2 352; vgl. IOSPE I3 III 8; vgl. früher COJOCARU 2009, S. 151. 
39 I.Byzantion 2; vgl. Milet I 3, 153. 
40 IOSPE I2 69; vgl. IOSPE I3 III 10. Siehe dazu SEG 50, 689; MAKAROV 2005; BE 2006, 

299; MAKAROV 2014, S. 293-294. 
41 I.Byzantion 3, Z. 4-7: […] ἀνδρὸς οὐ μόνον τᾶς πατρίδος, ἀλλὰ καὶ | σύνπαντος τοῦ 

Ποντικοῦ πρατιστεύσαντος | ἔθνεος καὶ μέχρι τᾶς τῶν Σεβαστῶν γνώ|σεως προκό[ψ]αντος […]. 
42 GSCHNITZER 1973,  Sp.  644. 
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Mesambria des thrakischen Königs Sadalas (281-277 v.Chr.)43, der auch als 

εὐε[ρ]γέτας τᾶς πόλιος geehrt wird. 174 n. Chr. verleihen noch der Rat und das 

Volk von Chersonesos Taurike T. Aurelius Calpurnianus Apollonides, dem Fi-

nanzprocurator von Moesia inferior, und seiner Frau das Bürgerrecht auf Grund-

lage der Proxenie (προξενίας πολιτεία) mit anderen Privilegien, darunter das Recht 

auf Ein- und Ausfahrt mit Asylie für Person und Habe in Krieg und Frieden44. 

Weitere Aspekte der Proxeniedekrete als Urkunden zum Studium der aus-

wärtigen Kontakte im pontischen Raum kann ich mit dieser Gelegenheit aus 

Raumgründen nicht berühren. Zum Schluss möchte ich noch auf ein paar Beson-

derheiten der Institution aufmerksam machen. Erstmals kommen wir zu einem 

Charakteristikum der Proxenie im pontischen Raum, das schon lange bemerkt 

worden ist: im Umkreis des Schwarzen Meeres ist diese Institution besonders 

lange lebendig geblieben. Hier kennen wir die spätesten außerdelphischen Belege, 

besonders die chersonesischen Dekrete der Kaiserzeit, vor allem des 2. Jhs., in 

denen προξενίας πολιτεία verliehen wird. Seinerzeit erklärte A. Wilhelm diese 

Tatsache folgendermaßen: „An den Rändern der hellenistischen Welt wird die 

Proxenie im Dienste geschäftlicher Beziehungen wichtiger geblieben sein“45.      

Hieran knüpfen etwa auch die Erklärungen von Ph. Gauthier46 und R. Haensch 

an. Der letzte bemerkte mit vollem Recht, dass diese Städte in römischer Zeit auf-

grund ihrer geographischen Situation noch ein gewisses Maß an Unabhängigkeit 

bewahrt hätten47. Eine andere wichtige Besonderheit wäre die Verleihung der 

Proxenie mit weiteren Privilegien von den bosporanischen Spartokiden und ihren 

Söhnen, obwohl die Monarchen in der Regel keine proxenoi hatten. Zwei weitere 

Ausnahmen bilden ein proxenos des paphlagonischen Dynasten Korylas sowie ein 

Proxeniedekret des karischen Dynasten Mausolos und seiner Frau Artemisia48. Zu 

guter Letzt ist für die Untersuchung des Themas nicht ohne Bedeutung, dass sich 

in der pontischen Welt zwei unterschiedliche Traditionen griechischer Gemein-

wesen entwickelten – eine ionische (milesische) und eine andere dorische (mega-

rische)49. 

Um die Bedeutung der Schwarzmeerregion als wichtige Kontaktzone des 

östlichen Mittelmeerraums aus der Perspektive der Proxenieurkunden richtiger 

 
43 IGBulg I2 307. Siehe dazu  IGBulg V 5086; SEG 30, 701; 45, 869; 53, 662; BE 2012, 299; 

SEG 61, 558. 
44 SEG 45, 985; vgl. COJOCARU 2016a, S. 139-142, nr. 49-50. Vgl. neuerdings JAJLENKO 

2017b, mit dem Nachdruck des Dokuments und einem eingehenden Kommentar.  
45 WILHELM  1942,  S.  59. 
46 GAUTHIER 1985, S. 147: „Née du développement des cités, vers le VI e siècle, 

l’institution meurt logiquement, mais seulement, lorsque disparaissent les cités indépen -
dantes, dans le cours du I er siècle avant notre ère, plus ou moins tôt ici et là”. 

47 HAENSCH 2005, S. 267 mit Anm. 42. 
48 Für Korylas (ca. 400-395 v. Chr.) s. Xen. Anab. 5, 6, 11; für Mausolos und Artemisia 

(von etwa 357 v. Chr.) s. Labr. III, 2. Nr. 40, p. 39-40; vgl. BE 1973, Nr. 407. Zur Verleihung 
der Proxenie von Dynasten, vgl. jetzt MACK 2015, S. 229 -230. 

49 Vgl. früher COJOCARU 2016b, S. 178. 
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einzuschätzen, sei zum Schluss erlaubt, zwei frühere Überlegungen zur Proxenie 

als Netzwerk der staatlichen und persönlichen Beziehungen zu erwähnen. 

D. Knoepfler meint, dass die ca. 50 erhaltenen Urkunden in Eretria im besten Fall 

nur 5% der Gesamtzahl der Dekrete darstellen würden, die während der gesam-

ten Lebenszeit der Institution verliehen worden wären50. W. Mack ist sogar kate-

gorischer mit seiner Einschätzung, dass die uns für die ganze griechische Welt 

bekannten ca. 2500 Dekrete nur etwa 0,2% von einem Total von 1,2 Millionen Pro-

xenieverleihungen repräsentieren51. Da einige pontische Städte wie Olbia,  Histria, 

Kallatis oder Chersonesos die Proxenie als Instrument der Außenbezie-hungen 

nicht weniger intensiv als Eretria oder Carthaea benutzten, könnten wir ebenso an 

eine viel höhere Anzahl der Proxeniedekrete im Vergleich zu den 174 uns bekann-

ten Dokumenten denken. Obwohl nur auf der Grundlage dieser erhal-tenen 

Angaben zeigt eine schematische Darstellung der etablierten Beziehungen (Taf. 

VII) eindeutig die Bedeutung der Institution der Proxenie bei der Kontakt-

aufnahme zwischen den griechischen Gemeinden an der Schwarzmeerküste, aber 

auch zwischen ihnen und den Barbaren im Hinterland. Und wenn die Entstehung 

der Proxenie tatsächlich in der moralischen Verpflichtung der archaischen grie-

chischen Welt gründet, den Wanderer oder Reisenden zu schützen52, dann haben 

die griechischen Kolonisten im Schwarzmeerraum vielleicht in viel früherer Zeit 

und in viel weiterem Umfang als inschriftlich belegt zur Ausbreitung und Ausge-

staltung der Proxenie beigetragen.  
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Stadt→ 
Datum↓ 

Apollonia 
Dionyso- 

polis 
Histria Odessos Olbia 

Regnum  
Bosporanum 

Sinope Tios Tomis 

5. Jh. 
v.Chr. 

    Herakleia, Sinope Athen    

4. Jh. 
v.Chr. 

 Odessos unbekannt-1  

Athen, Byzantion 
Kalchedon, Chersonesos 

Herakleia, Herakleia? 
Histria, Mesambria 

Milet, Orchomenos (in 
Arkadien), Sinope/ 

Herakleia?, Thesalien? 
unbekannt-8 

Amisos-Peiraieus 
Apollonia?-2 

Athen, Calchedon 
Chios? 

Kromna (in     
Paphlagonien) 

Mytilene 
unbekannt-10 

Kallatis 
Kos 

unbekannt-2 

  

3. Jh. 
v.Chr. 

  unbekannt-1 Kallatis 

Apollonia-2 
Kallatis, 

Chios 
unbekannt-3 

Chersonesos 
unbekannt-3 

Byzantion?, Kallatis, 
Histria, Rhodos-2 

unbekannt-8 
Histria? Kos   

2. Jh. 
v.Chr. 

 Mesambria 
unbekannt-1 

Kallatis, 
Tomis 

Samothrake 
unbekannt-3 

Antiohia 
(Kanitas) 
Kallatis 

Amisos, Chersonesos 
Smyrna, Tomis, Tyras 

   Tyras 

1. Jh. 
v.Chr. 

Tarsos   Heraion 
Teichos 

 unbekannt-1    

1. Jh. 
n.Chr. 

    unbekannt-2    Ovidius 

2. Jh. 
n.Chr. 

    Prousa ad Hypium   Chersonesos  

 
Taf. I. Geographische Verteilung nach ethnika der proxenoi in den ionischen apoikiai des Schwarzmeerraumes 
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Stadt→ 

Datum↓ 
Byzantion Chersonesos Kalchedon Kallatis Mesambria 

4. Jh. 

v.Chr. 
 unbekannt-1  unbekannt-1  

3. Jh. 

v.Chr. 
 

Olbia 

Rhodos 

unbekannt-1 

 
Apollonia, Chersonesos-2 

Dionysopolis, Eleea, Mytilene 

Paros, Tyras, unbekannt-3 

Apollonia, Kallatis 

Neapolis, Sadalas (Dynast) 

Thessalien, unbekannt-3 

2. Jh. 

v.Chr. 

Milet, Seleu-

keia (Kilikien) 

Amisos 

Sinope 
Byzantion unbekannt-1 

De[- - -], Sohn des 

Dezas, unbekannt-1 

1. Jh. 

v.Chr. 
 Herakleia? 

unbekannt-2 
   

Hellenis- 

tische Zeit 
  Olbia? 

unbekannt-1 
unbekannt-1 unbekannt-1 

1. Jh. 

n.Chr. 
Olbia 

Herakleia 

unbekannt-1 
 unbekannt-1  

2. Jh. 

n.Chr. 
 

Amastris-2, Amastris?, 

Heracleea-3 

Sinope-3, T. Aurelius Cal-

purnianus 

Aurelia Paulina, unbekannt-

11 

   

Römische 

Zeit 
 unbekannt-1    

 

Taf. II. Geographische Verteilung nach ethnika der proxenoi in den dorischen apoikiai des Schwarzmeerraumes 
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Stadt→ 

Datum↓ 

Amisos Apollonia Olbia Regnum 

Bosporanum 

Sinope 

4. Jh. v.Chr. 
 

Athen 
 

Athen 

Chios 

Chios 

Kos 

3. Jh. v.Chr. Oropos Delos Delphi Delos 

Delphi 

Delphi-2, Histiaia, Kletor (in Arkadien) 

Kolophon, Oropos, Thermos 

2. Jh. v.Chr. Knosos 
 

Delos-2 
  

 

Taf. III. Ionier aus dem Schwarzmeerraum als proxenoi in anderen Regionen 
 

Stadt→ 

Datum↓ 

Byzantion Chersonesos Herakleia Kalchedon Kallatis Mesambria 

5. Jh. v.Chr. 
  

Athen 
   

4. Jh. v.Chr. Athen-2, Chios, Delos, 

Delphi, Heraion (in-la 

Samos), Kos, Oenoe (in-la 

Ikaria) 

 
Athen-3 Carthaea 

(in-la Cea) 

  

3. Jh. v.Chr. Athen, Carthaea (in-la 

Cea), Delos-4, Delphi-4, 

Eresos (in-la Lesbos), 

Oropos-3, Tenos (in-la) 

Delphi 

Eresos (in-la 

Lesbos) 

Oropos-2 

Delphi, Heraion 

(in-la Samos) 

Histiaia (in-la 

Euboea)? 

Oropos-2 

Athen, Delos 

Histiaia (in-la 

Euboea) 

Samothrace 

Delphi-2 Oropos 

2. Jh. v.Chr. Delos, Mylasa Delphi Delos Lindos, Maroneia 
  

2. Jh. n.Chr. Delphi 
     

 

Taf. IV. Dorier aus dem Schwarzmeerraum als proxenoi in anderen Regionen 
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Taf. V. Stereotype Qualitäten als Gründe für die Proxenieverleihung 
 
 
 
 

 
 

Taf. VI. Konkrete Gründe für die Proxenieverleihung im Schwarzmeerraum 
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Taf. VII. Schematische Darstellung der etablierten Beziehungen auf Grundlage der 

Proxenieurkunde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




